
  

 

Reglement über die 
Benützung der Sportanlage Rheinau 

 
 

 

Zwischen:  Gemeinde Balzers, 9496 Balzers  
 

und  _____________________________________________  
 (untenstehend Nutzer genannt) 

 

1. Pflichten des Nutzers 
� Die Versicherung ist Sache des Nutzers. Die Gemeinde Bal-

zers lehnt jegliche Haftung ab. Der Nutzer hat für allfällige 
Schäden aufzukommen, die durch die Benützung entstehen. 

� Der Trainer oder Betreuer ist dafür verantwortlich, dass das 
Spielfeld mit geeignetem und sauberem Schuhwerk betreten 
und verlassen wird (Turn- oder Nockenschuhe). 

 Der Trainer oder Betreuer ist dafür verantwortlich, dass auf 
dem Kunstrasenareal/Garderoben nicht geraucht wird, keine 
Esswaren eingenommen und keine Getränke konsumiert wer-
den, ausgenommen sind Verpflegung und Getränke während 
den Spielpausen bzw. Spieleinheiten. 

� Der Trainer oder Betreuer stellt die Reinigung (besenrein) der 
Kabinen sicher. 

2. Rechte des Nutzers: 
� Benützung des Kunstrasen / Haupt- und Nebenspielfelder mit 

Garderoben gemäss Nutzungsvertrag. 

3. Pflichten der Gemeinde: 
� Sofern das Terrain der Spielplätze den Anforderungen ent-

spricht und dasselbe spielbar ist, verpflichtet sich die Ge-
meinde, dem Nutzer die zugesagten Benützungszeiten zu 
gewähren. 

4. Kündigung: 
� Bei Nichteinhaltung oder Verletzung der Vertragsbedingungen 

kann der Vertrag gegenseitig fristlos gekündigt werden. 

5. Zahlungsbedingungen: 
� Die Nutzungsgebühr ist nach Unterzeichnung des Vertrages 

bar in Schweizer Franken zu bezahlen. 
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6. Kostenübersicht für auswärtige Nutzer: 
� Pro Trainingseinheit (Dauer 90 Minuten) halber Platz  

CHF 100.- 

� Pro Trainingseinheit (Dauer 90 Minuten) ganzer Platz  
CHF 150.- 

� Pro Wettkampf ganzer Platz CHF 250.- 

� Trainingslager min. 3 Tage pro Tag CHF 300.- 

� Fussballturniere ganzer Tag CHF 350.- 

� Fussballturniere halber Tag CHF 250.- 

� Fussballturniere Abend CHF 200.- 

 

Aufführungsbewilligung: 
Allenfalls notwendige Aufführungsbewilligungen sind vom Veran-
stalter bei der Gemeinde Balzers einzuholen. 

 

 

 

__________________  _________________________________  
Ort/Datum Unterschrift der verantwortlichen Person 
des Nutzers 

 

 

 

__________________  _________________________________  
Ort/Datum Gemeinde Balzers 


